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24. TAGESORDNUNG
für die Sitzung des Kreistages am Mittwoch, 4. März 2009,

15:00 Uhr, im Kreishaus in Schleswig, Bürgersaal

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Einwohnerfragestunde

3. Niederschrift über die Sitzung des Kreistages vom 10. Dezember 2008

4. Anfragen gem. § 10 der Geschäftsordnung für den Kreistag

5. Verwaltungsbericht des Landrats

6. Berichte aus Ausschüssen

7. Strategieentwicklung im Kreis Schleswig-Flensburg

8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Kreises Schleswig-Flensburg für 2008-2012

9. Einführung eines Personalwirtschaftssystems

10. Wahl von Mitgliedern in den Schulleiterwahlausschuss für die Klaus-Harms-Schule, Kappeln

11. Bestimmung der Mitglieder des Regionalen Berufsbildungszentrums für den Verwaltungsrat
des BBZ

12. Aufhebung der Gebührensatzung für das Gemeinschaftsarchiv

13. Richtlinien der Kulturstiftung
- Antrag der Fraktion DIE LINKE -

14. Inkommunalisierung von Land- und Wasserflächen in die Gemeinde Niesgrau

15. Umbesetzung von Ausschüssen
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25.   Amtliche Bekanntmachung

H A U S H A L T S S A T Z U N G
des Schulverbandes "Schule für Geistigbehinderte Flensburg und Umgebung"

 für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit
§ 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff der
Gemeindeordnung - jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung - wird nach
Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 18.12.2008 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 1.057.800 €
in der Ausgabe auf 1.057.800 €

und
2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf 211.100 €
in der Ausgabe auf 211.100 €

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen auf 69.000 EURO
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EURO
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 200.000 EURO
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 10,01 Stellen

§ 3
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Ver-
pflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Schulverbands-
vorsteher seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung
erteilen kann, beträgt 15.000,00 Euro.

§ 4
Die Verbandsumlage wird auf 982.600 EURO festgesetzt.
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich.

Flensburg, den 18.02.2009

Klaus Tscheuschner
Schulverbandsvorsteher
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